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Wäre man gezwungen, die bedeutendsten Leistungen Ludwigs des 
Frommen aufzuzählen, dann wäre die Aachener Kanonikergesetzge-
bung von 816 ohne Zweifel für einen der vorderen Plätze zu nomi-
nieren3: Im Schwung seiner Anfangsjahre wollte der Kaiser, geleitet 
von seinem maßgeblichen Berater Benedict von Aniane4, nicht nur ein 
reformiertes Mönchtum, sondern auch den erst jetzt davon deutlich zu 
trennenden Stand der Kanoniker mit einem Normengerüst versehen, 
ihm gewissermaßen einen geistlichen Wegweiser schaffen. Eine solche 
Regel zu verfassen, war die Aufgabe einer vom Kaiser im August 816 
nach Aachen einberufenen Synode5, auf der Ludwig selber das Wort er-
griff, um die Bedeutung und Dringlichkeit seines Vorhabens darzutun. 
Wie die Annales Laurissenses minores berichten, wurden ebenda zwei 
Codices geschrieben: einer über das Leben der Kleriker und ein anderes 
über das Leben der Nonnen6. Um letzteres – die sog. Institutio sancti-
monialium – geht es im Folgenden. Vom Umfang her macht sie gerade 
etwas mehr als ein Drittel der Männerregel aus, ist aber genauso aufge-
baut7: Über die Hälfte des Textes besteht aus patristischen Exzerpten, 
die in eher erbaulicher Form klösterliches Frauenleben behandeln und 
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S. 66 f. („eminenter Stellenwert“).

4) Vgl. Clemens Radl / Annette Grabowsky, The Second Benedict. A Review 
of Recent Scholarship, in: Benedict of Aniane: The Emperor’s Monk. Ardo’s Life 
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5) Ed. Albert Werminghoff, MGH Conc. 2/1 S. 307-456 (zur Qualität dieser 
Ausgabe vgl. meinen in Anm. 1 genannten Aufsatz). Zur Sache Bernhard Simson, 
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